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Bescheinigung der Unteren Landschaftsbehörde 

 

 
 

des Kreises ___________________ Datum: ___________ 

 

der kreisfreien Stadt ___________________ Tel.: ___________ 

 
 

 

Antragsteller/in 
 
Name, Vorname 

 

Unternehmernummer: 

 

 

Straße, PLZ, Wohnort 

 

 

 

 

Bei den nachfolgend  beantragten Uferrandstreifen befindet sich zwischen Gewässer und Uferrandstreifen  eine 

Hecke. Es ist zu  bescheinigen, das die Hecke aus naturschutzfachlicher Sicht die angestrebte Schutzfunktion 

nicht vollständig übernimmt und die Anlage eines Uferrandstreifen sinnvoll ist (Kriterien siehe Rückseite). 

Beantragte Uferrandstreifen mit bereits vorhandener Hecke:  

 

 
Lfd. Nr. 

Feldblock 

 

Feldblock-Nr. 

FLIK 

Schlag-Nr. Teil- 

schlag 

Länge der  

Hecke in m 

Max. Hecken- 

breite m 1) 

Hecken-

charakter  
(s. Rückseite) 2) 

Bemerkung 

Kreisstelle 

förderfähig J/N 

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 

 

 

 

 

__________________________ ________________________________ 

Ort, Datum Kreis/Stadt 
 

 

 

1) Bei einer Heckenbreite von mehr als 6 m ist keine Förderung möglich. 

2) Mit der angegebenen Bescheinigung gem. der Erklärungen (s. Rückseite) hat sich der/die 

Antragsteller/in einverstanden erklärt. 
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Erklärungen: 
 

Folgende Einstufungen für die Anlage eines Uferrandstreifens sind möglich: 
 

 

1 Die durch das Uferrandstreifenprogramm angestrebte  Schutzfunktion wird durch 

die Hecke nicht vollständig übernommen, die Anlage eines Uferrandstreifens ist 

sinnvoll 

 

 

2 Die vorhandene Hecke übernimmt die angestrebte Schutzfunktion vollständig,  

kein Uferrandstreifen erforderlich   

 

 

 

3 Der Uferrandstreifen ist aus folgenden Gründen als Ergänzung zur vorhandenen 

Hecke naturschutzfachlich erwünscht:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


